
 

Probleme der Raumlufthygiene,Abluftreinigung und Küchenabluftreinigung in Gastronomie, Imbiss und Industrie zu
lösen.Wir bieten z.B. robotorgestützte Reinigung mit Trockeneis,Trockendampf, Bürsten oder Pressluft, ganz nach Ihren
Bedürfnissen an.
Alle Mitarbeiter sind zertifiziert nach VDI 6022 A
Reinigung, Prüfung und Mängelbeseitigung (Schornsteinfeger und Ordnungsamt)  von Küchenabluftanlagen und
Raumlufttechnischen Anlagen

Unsere Dienstleistungen:
* HD Video-Inspektion und Dokumentation von Raumlufttechnische Anlagen
* Mängelbeseitigung (Schornsteinfeger, Ordnungsamt)
* Hygieneinspektion gemäß VDI 6022
* Desinfektion von RLT-Anlagen
* Reinigung von Wohnraumlüftung
* Hygienewartung gem. VDI 6022
* Brandschutztechnische und hygienische Reinigung von
* Dunstabzugsanlagen gem. VDI 2052
* Grundreinigung von Küchen (Wand und                                                           
Bodefliesen,Deckenverkleidungen,Gerätepflege)
* Überprüfung von Brandschutzklappen
* Erstellen von Revisionsklappen und Ablaufstutzen
* Überprüfung der Leistungsfähigkeit ihrer Filter
* Überprüfung der Leistungsfähigkeit ihrer Abluftanlage
* Reinigungsnachweis /Bescheinigung zur Vorlage Ordnungsamt/Schornsteinfeger 
* Führen des Prüfungsbuches

Wichtige Info!!
Fettablagerungen stellen aufgrund einer möglichen Selbstentzündung eine erhöhte Brandgefahr dar. Deshalb ist es für
den einwandfreien Gebrauch und aus Brandschutztechnischen und Hygienischen Gründen unerlässlich, dass sich die
Dunstabzuganlage in einem einwandfreien sauberen Zustand befindet.

Betreiber von gewerbsmäßigen Küchen 

 

http://www.luekarsy.de/39994.html
http://www.luekarsy.de/41349.html
http://www.luekarsy.de/41358.html


Betreiber von gewerbsmäßigen Küchen 
oder nach DIN 18869 Großküchengeräte ist da zu verpflichtet das die Dunstabzugsanlage regelmäßig, mindestens jedoch
halbjährlich ,zu kontrolliern und bei Bedarf zu reinigen ist.Hinzu kommt, dass die Sachversicherungsgesellschaften eine
regelmäßige Reinigung der Abluftanlagen fordern.

Im Klartext es brennt ,kein Nachweis ,Versicherrung zahlt nicht !

Info Recht!!
Bis zum 21.8.1996 konnten  Raumlufttechnischen - Anlagenbetreiber gesetzlich nicht belangt werden, um
Instandhaltungs- und Wartungs- arbeiten an ihren  Raumlufttechnische - Anlagen vorzunehmen. Dann trat das neue
Arbeitsschutzgesetz in Kraft und gab damit den Stand der Technik vor, beschrieben in den DIN-Normen, VDI - Richtlinien
usw.. Das heißt, dass die Richtlinien Gesetzes- Charakter bekommen, an denen kein Betreiber vorbeikommt.

Hier ein Inspektionsvideo
http://www.youtube.com/watch?v=drm_rZIug8g
Wenn es bei Ihnen genau so aussieht dann ist es dringend Zeit zu handeln, da es brandgefährlich ist !!!!

http://www.youtube.com/watch?v=drm_rZIug8g

